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Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §34 Abs8;

VwRallg;

Rechtssatz

Bei der Beurteilung des Einzugsbereiches iSd § 34 Abs 8 EStG 1988 müssen das Alter des Kindes sowie die zur

Verfügung stehenden Verkehrsmöglichkeiten berücksichtigt werden. Nach Rechtsprechung des VwGH (Hinweis E

21.12.1993, 93/14/0078; E 29.6.1995, 93/15/0104; E 27.5.1999, 97/15/0043, 98/15/0100 und 98/15/0115) lässt sich der

Begri= "Einzugsbereich des Wohnortes" am ehesten mit der Zumutbarkeit der täglich zurückzulegenden Wegstrecke

und der dafür mit ö=entlichen Verkehrsmitteln aufzuwendenden Zeit umschreiben. Als zumutbar ist ein Verhalten

anzusehen, das von einer für das speziAsche Verhalten repräsentativen Anzahl von Menschen, die sich in gleicher oder

ähnlicher Situation beAnden, erwartet werden kann. Bei Prüfung dieser Frage ist vom menschlichen Erfahrungsgut

auszugehen, dh es ist das konkrete Verhalten von Menschen in vergleichbaren Fällen zu erforschen. Die Zumutbarkeit

in diesem Sinne kann jedoch nicht nach schematisierten Kriterien, die auf die Besonderheit des Einzelfalles keine

Rücksicht nehmen, beurteilt werden. Da sich nach der allgemeinen Lebenserfahrung der Zeitaufwand für Fahrten

zwischen Wohnung und Schule (Universität) nicht auf die bloße Fahrzeit beschränkt, sind bei der Beurteilung, ob die

Bewältigung der Entfernung vom Wohnort zur Schule (Universität) und zurück einem Schüler (Studenten) zumutbar ist,

auch Wartezeiten zwischen verschiedenen ö=entlichen Verkehrsmitteln und auf den Schulbeginn bzw auf den Beginn

der Rückreise nach Schulende zu berücksichtigen.
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